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Radwege, seien es Radfahrstreifen, eigenständige Radwege, getrennte 

Rad- und Gehwege, sogenannte aufgeweitete Aufstellstreifen oder auch 

Fahrstreifenmarkierungen entgegen der Fahrtrichtung von Einbahnstraßen, 

sind bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen rot einzufärben. 

Bei eigenständigen Radwegen oder getrennten Rad- und Gehwegen, 

die entweder baulich getrennt sind oder kein Konfliktpotential zwischen 

Fuß- und Radverkehr zu erwarten ist, kann nach eingehender Prüfung 

auf eine Roteinfärbung aus Kostengründen verzichtet werden. 
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